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I/B  ÄUßERUNGEN IM RAHMEN DER FRÜHZEITIGEN BETEILIGUNG DER 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Aus der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, welche Behörden und Träger öffentlicher Belange 
eine zustimmende Äußerung oder die Mitteilung, dass keine Betroffenheit besteht, übersandt 
haben. 

Diese Äußerungen werden nachfolgend nicht dargestellt, da kein Erfordernis zu einer Abwägung 
und Beschlussfassung besteht. 

Einwender  Schreiben vom 

Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH 

Dönhoffstraße 39 

51373 Leverkusen 

12.11.2019 

Handelsverband Nordrhein-Westfalen – Rheinland e. V. 

Geschäftsstelle Bergisch Gladbach 

Altenberger-Dom-Str. 200 

51467 Bergisch Gladbach 

12.11.2019 

Unitymedia NRW GmbH,  

Postfach 10 20 28,  

34020 Kassel 

27.11.2019 

Vodafone GmbH 

Ferdinand-Braun-Platz 1 

40549 Düsseldorf 

19.11.2019 

Ericsson Service GmbH 

Prinzenallee 21 

40549 Düsseldorf 

28.11.2019 

Amprion GmbH  

Robert-Schuman-Straße 7 

44263 Dortmund  

08.11.2019 

GASCADE Gastransport GmbH 

Fachbereich GNL 

Kölnische Straße 108-112 

34119 Kassel 

12.11.2019 

Rheinische Netzgesellschaft mbH 

Parkgürtel 26 

50823 Köln  

14.11.2019 
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WSW Energie & Wasser AG 

Bromberger Str. 39-41  

42281 Wuppertal  

26.11.2019 

Evonik Technology & Infrastruktur GmbH 

Paul-Baumann-Straße 1 

45772 Marl 

06.11.2019 

Nahverkehr Rheinland GmbH 

Glockengasse 37 - 39 

50667 Köln 

13.11.2019 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr Ref. Infra I 3 

Am Fontänengraben 200, 

53123 Bonn 

13.11.2019 

Stadt Köln 

Stadtplanungsamt 

Willy-Brandt-Platz 2 

50679 Köln 

04.12.2019 

Landrat des Rhein. Berg. Kreises 

Amt für Planung u. Landschaftsschutz 

Am Rübezahlwald 7 

51469 Bergisch Gladbach 

04.12.2019 

Stadtverwaltung Burscheid 

Planungsamt 

Postfach 14 20 

51390 Burscheid 

11.11.2019 

Stadtverwaltung Monheim am Rhein 

Stadtplanung und Bauaufsicht 

Postfach 10 06 61 

40770 Monheim am Rhein 

14.11.2019 
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I/B 6: EVL – Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG – Schreiben vom 
22.11.2019 

1) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 7: Geologischer Dienst NRW – Schreiben vom 29.11.2019 

1) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 8: Deutsche Bahn AG – Schreiben vom 03.12.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. 

Zu 2): 

Kenntnisnahme. Der Anregung wird auf Ebene des parallel in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans gefolgt. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden die Planungen des 
Planfeststellungsbeschlusses sowie die geplanten Anpassungen an den Leitungstrassen bereits 
berücksichtigt. 

Zu 3): 

Kenntnisnahme. 

Zu 4): 

Kenntnisnahme. Der Anregung wird auf Ebene des parallel in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans gefolgt. Der zukünftige Verlauf der Heinrich-von-Stephan-Straße wurde im 
Rahmen des Bebauungsplans berücksichtigt. 

Zu 5): 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Anregung zur Berücksichtigung der aus dem 
Projekt Rhein-Ruhr-Express (RRX) resultierenden Verkehrslärmveränderungen wird auf Ebene 
des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans dahingehend gefolgt, dass diese im 
Rahmen der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt wurden. 

Zu 6):  

Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. die 
Vorhabenumsetzung und werden auf diesen Ebenen berücksichtigt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. Den Äußerungen 2), 4), 5) und 6) werden auf 
Ebene der parallel zur 21. FNP-Änderung in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne 
berücksichtigt. 
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I/B 9: PLEdoc GmbH – Schreiben vom 03.12.2019 

1) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Der Äußerung wird nicht gefolgt. Die Übernahme des Trassenverlaufs ist auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung nicht erforderlich. Die Stellungnahme betrifft den im Parallelverfahren 
in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 36/I. Da die Hauptleitung im 
Bereich zukünftiger öffentlichen Verkehrsflächen verläuft, wird die Stellungnahme im parallel zur 
21. FNP-Änderung in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan V 36/I berücksichtigt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Äußerung zur Übernahme des Trassenverlaufs wird nicht gefolgt. 
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I/B 10: Telefónica Germany GmbH und Co. OHG – Schreiben vom 05.12.2019 

1) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Durch den Geltungsbereich der vorliegenden 21. FNP-Teiländerung verlaufen 
die Richtfunkstrecken 306556876, 306530362 und 306556863 eines anderen 
Richtfunkstreckenbetreibers, welche in den parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I 
Berücksichtigung finden.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 11: IHK Köln – Schreiben vom 06.12.2019 

1) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Der Äußerung wird nicht gefolgt. Wesentlicher Grund für die Darstellung eines eingeschränkten 
Gewerbegebietes anstelle eines urbanen Gebietes ist der Ausschluss allgemeiner 
Wohnnutzungen im Plangebiet. Wesentlich Gründe sind der Ausschluss von Wohnnutzungen aus 
immissionsschutzrechtlichen Gründen, der enge Steuerungsbedarf im Bereich der 
Einzelhandelsnutzungen sowie das insgesamt eng gesetzte Nutzungsspektrums ohne weitere 
gebietstypische Nutzungen eines Urbanen Gebietes gemäß BauNVO insb. im Rahmen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 36/I. Allgemeine Wohnnutzungen sind insbesondere 
aufgrund der hohen Lärmbelastungen im Plangebiet nicht vorgesehen. Im Plangebiet sind 
ausschließlich Beherbergungsbetriebe zulässig, was über insb. die Festsetzungen der parallel in 
Aufstellung befindlichen Bebauungspläne V 36/I und Nr. 243/I geregelt wird bzw. ist. Hinsichtlich 
des Einzelhandels wird ein überwiegend dem Quartier zugeordnetes und auf dessen Bedürfnisse 
zugeschnittenes Einzelhandelsangebot verfolgt, welches über Sortimentsfestsetzungen im 
parallel zur vorliegenden FNP-Änderung aufzustellenden Bebauungsplan geregelt wird.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Äußerung wird nicht gefolgt. 
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I/B 12: NABU Stadtverband Leverkusen, BUND, LNU – Schreiben vom 01.12.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Zu 2): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Zu 3): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Zu 4): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Zu 5): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Zu 6): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Zu 7): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Zu 8): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Zu 9): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Zu 10): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V36/I und Nr. 243/I. 

Zu 11): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 

 


